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§ 1 
Name, Sitz und Zweck 

 
(1) Der Verein führt den Namen Sportverein Bübingen 2019. Die Kurzform lautet SV 19 

Bübingen. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung 
führt der Verein seinen Namen mit dem Zusatz „e.V.“. Der Verein SV 19 Bübingen hat seinen 
Sitz in Bübingen. 

 
(2) Die Vereinsfarben sind blau und weiß. 

 
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiKelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

AbschniKes „steuerbegünsNgte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sportes und der sportlichen Jugendhilfe. 

 
(4) Der Verein ist selbstlos täNg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaVliche Zwecke. 

 
(5) MiKel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus MiKeln des Vereins. 
 

(6) Unbeschadet des Absatzes 5 Satz 2 kann der Verein Vorstandsmitgliedern und anderen 
ehrenamtlich im Verein täNgen Mitgliedern für diese TäNgkeiten Aufwandsentschädigungen 
gewähren. Dabei sind zwingend die BesNmmungen des § 3 Nr. 26a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu beachten (Ehrenamtspauschale). 

 
(7) Ebenfalls unbeschadet des Absatzes 5 Satz 2 können Mitglieder des Vereins als 

nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder und Betreuer täNg werden und dafür nach den 
BesNmmungen des § 3 Nr. 26 EStG Vergütungen erhalten. Die TäNgkeiten sind durch 
schriVliche Verträge zu dokumenNeren und zwingend tatsächlich durchzuführen. 

 
(8) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsNgt werden. 
 

(9) Der Verein ist parteipoliNsch und religiös neutral.   
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§ 2 
Aufnahme in den Saarländischen Fußballverband e.V. (SFV) 

 
(1) Der Verein strebt die Aufnahme in den Saarländischen Fußballverband e.V. an. 
(2) Jedes Vereinsmitglied erwirbt sodann auch die EinzelmitgliedschaV im SFV. Der Verein und 

die Mitglieder unterwerfen sich mit der Fußballabteilung der Satzung, den Ordnungen sowie 
den Entscheidungen und Weisungen, die der SFV und seine Organe treffen. Dasselbe gilt für 
Satzungen, Ordnungen, Entscheidungen und Weisungen der Verbände, denen der SFV 
angehört. 

 
 

§ 3 
Erwerb der MitgliedschaH 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
(2) Wer die MitgliedschaV erwerben will, hat an den Vorstand ein schriVliches Aufnahmegesuch 

zu richten. Bei Minderjährigen ist die ZusNmmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Die Aufnahme erfolgt durch den geschäVsführenden Vorstand. 

 
 

§ 4 
Beendigung der MitgliedschaH 

 
(1) Die MitgliedschaV erlischt durch AustriK, Tod, Ausschluss oder Auflösung des Vereins. 

 
(2) Die AustriKserklärung ist schriVlich an den geschäVsführenden Vorstand zu richten. Der 

AustriK ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Wochen zulässig. 

 
(3) Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom geschäVsführenden Vorstand aus dem 

Verein ausgeschlossen werden: 
 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von 
Anordnungen der Organe des Vereins 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung 
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unsportlichen Verhaltens 
d) wegen unehrenhaVer Handlungen. 
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§ 5 
Beiträge 

 
Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung fest- 
gelegt. 
 
 

§ 6 
SMmmrecht und Wählbarkeit 

 
(1) SNmmberechNgt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. 

 
(2) Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 

 
 

§ 7 
Maßnahmen bei Verstößen gegen die Satzung 

 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen der Vereinsorgane verstoßen, 
können nach vorheriger Anhörung vom geschäVsführenden Vorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 
 

a) Verweis 
b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen 

des Vereins. 
 
Maßnahmen sind mit Begründung und Angabe der RechtsmiKel auszusprechen. 
 
 

§ 8 
RechtsmiSel 

 
Gegen eine Ablehnung der Aufnahme (§ 3 Abs. 2), gegen einen Ausschluss (§ 4 Abs. 3) sowie 
gegen eine Maßnahme (§ 7) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von zwei Wochen – vom 
Zugang des Bescheides gerechnet – beim Vorsitzenden einzureichen. Über den Einspruch 
entscheidet der Gesamtvorstand endgülNg. 
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§ 9 
Vereinsorgane 

 
Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 

als geschäVsführender Vorstand  
oder als Gesamtvorstand. 

 
 

§ 10 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Ihr obliegt insbesondere: 

 
- die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; 
- die Entlastung des Vorstandes; 
- die Entgegennahme und Genehmigung des Berichtes des Kassenprüfers; 
- die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
- die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
- die Wahl der Kassenprüfer; 
- die Beschlussfassung über Satzungsänderungen; 
- Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
- die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr 

staK. 
 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei Wochen mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

 
a. der geschäVsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand beschließt 
b. ein Viertel der sNmmberechNgten Mitglieder schriVlich beim Vorsitzenden beantragt 

hat. 
 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt durch den geschäVsführenden Vor- 
stand durch Veröffentlichung der Einladung auf der Internetseite des Vereines und den da- 
zugehörigen sozialen Kanälen, sowie dem VereinsheV „Meerwaldkurier“. Zwischen dem Tag 
der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von drei Wochen liegen. 
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(5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 

 
a. Entgegennahme der Berichte 
b. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c. Entlastung des Gesamtvorstandes 
d. Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

 
(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 
 

(7) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden sNmmberechNgten 
Mitglieder gefasst. Bei SNmmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen 
können nur mit einer Mehrheit von ZweidriKeln der erschienenen sNmmberechNgten 
Mitgliederbeschlossen werden. 

 
(8) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgesNmmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung schriVlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 
einer ZweidriKel-Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen 
werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung bedarf der EinsNmmigkeit. 

 
(9) Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime AbsNmmung muss entsprochen werden. 

 
 

§ 11 
Mitarbeiterkreis 

 
(1) Zum Mitarbeiterkreis gehören: 

 
a. die Mitglieder des Vorstandes 
b. die Übungsleiter 
c.  die Betreuer, Platz- und Hauswarte 
d. Schiedsrichter 
e. Kassenprüfer 

 
(2)  Der Mitarbeiterkreis triK mindestens einmal jährlich zusammen. Er wird vom Vorsitzenden 

geleitet. 
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(3) Der Mitarbeiterkreis soll gewährleisten, dass alle im Verein täNgen Mitarbeiter laufend über 
alle Geschehnisse im Verein informiert werden. Er hat die Aufgabe, bei allen Maßnahmen 
und Vorhaben des Vereins beratend mitzuwirken. 

 
 

§ 12 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand arbeitet 

 
a. als geschäVsführender Vorstand: 

bestehend aus 
dem 1. Vorsitzenden 
dem 2. Vorsitzenden 
dem Schatzmeister und 
dem GeschäVsführer 
 

b. als Gesamtvorstand 
bestehend aus 
dem geschäVsführenden Vorstand 
dem Leiter für OrganisaNon/Veranstaltungen 
dem Leiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
dem Leiter für Spielbetrieb AkNve 
dem Leiter für Spielbetrieb Jugend 
dem Leiter für Spielbetrieb Frauen  
dem Leiter für Spielbetrieb AH und 
einem oder mehreren Beisitzern. 

 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter, der 2. 

Vorsitzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist 
allein vertretungsberechNgt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch 
nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden täNg. 

 
(3) Die Mitglieder des Gesamtvorstandes sind nach § 27 Abs. 3 BGB im Rahmen ihrer originären 

Vorstandsarbeit unentgeltlich täNg. 
 

(4) Den Mitgliedern des Gesamtvorstandes steht der Ersatz der in Ausübung von TäNgkeiten für 
den Verein entstandenen Auslagen zu (vgl. § 40 BGB). 

 
(5) Der Vorsitzende beruV und leitet die Sitzungen des geschäVsführenden Vorstandes und des 

Gesamtvorstandes. Der Gesamtvorstand triK zusammen, wenn es das Vereinsinteresse 
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erfordert oder drei seiner Mitglieder es beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die HälVe 
seiner Mitglieder anwesend ist. 
 
Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechNgt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
 

(6)  Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören insbesondere die Durchführung der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von Anregungen des 
Mitarbeiterkreises. 

 
(7) Der geschäVsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit 

einer schnellen Entscheidung bedürfen. 
 
Der Gesamtvorstand ist über die TäNgkeit des geschäVsführenden Vorstandes laufend zu 
informieren. 
 

(8) Die Aufgaben der Mitglieder des geschäVsführenden Vorstandes sowie die Abgrenzung der 
übrigen Vorstandsressorts regelt die GeschäVsordnung. 

 
(9) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatzmeister und der GeschäVsführer haben das 

Recht, an allen Sitzungen der Ausschüsse (§ 13) beratend teilzunehmen. 
 
 

§ 13 
Ausschüsse 

 
(1) Jedes Mitglied des Gesamtvorstandes kann bei Bedarf für Vereinsaufgaben Ausschüsse 

bilden, deren Mitglieder durch das jeweilige Mitglied des Gesamtvorstandes berufen 
werden. 

 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch das jeweilige Mitglied 

des Gesamtvorstandes im AuVrag des Vorstandes einberufen. 
 
 

§ 14 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des geschäVsführenden Vorstandes, des 
Gesamtvorstandes sowie der Ausschüsse ist jeweils ein Protokoll anzuferNgen, das vom 
Versammlungsleiter und dem von ihm besNmmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 
Wahlen 

 
Die Mitglieder des Gesamtvorstandes sowie die Kassenprüfer werden auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 16 
GeschäHsjahr und Kassenprüfung 

 
(1) Das GeschäVsjahr des Vereines ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Die Kassen des Vereins werden in jedem GeschäVsjahr durch die von der 

Mitgliederversammlung des Vereins gewählten Kassenprüfer sachlich und rechnerisch 
geprüV. MannschaVs- und Sonderkassen sind davon ausgenommen. Die Kassenprüfer 
erstaKen der Mitgliederversammlung einen Prüqericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der KassengeschäVe die Entlastung des Schatzmeisters und des 
geschäVsführenden Vorstandes. 

 
 

§ 17 
Ordnungen 

 
Zur Durchführung der Satzung kann der Verein Ordnungen erstellen. Die Ordnungen werden vom 
Gesamtvorstand mit einer ZweidriKel-Mehrheit beschlossen. 
 
 

§ 18 
Datenschutz im Verein 

 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
im Verein verarbeitet. 

 
(2) Soweit die in den jeweiligen VorschriVen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: das Recht auf AuskunV nach 
ArNkel 15 DS-GVO, das Recht auf BerichNgung nach ArNkel 16 DS-GVO, das Recht auf 
Löschung nach ArNkel 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
ArNkel 18 DS-GVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit nach ArNkel 20 DS-GVO und das 
Widerspruchsrecht nach ArNkel 21 DS-GVO. 
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(3)  Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein TäNgen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, DriKen zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 

§ 19 
Satzungsänderung nach Beanstandung durch Registergericht oder Finanzbehörde 

 
Der Vorstand ist ermächNgt, Satzungsänderungen durchzuführen, die auf Grund von 
Beanstandungen des Registergerichts oder der Finanzbehörden erforderlich sind. Im Falle, dass von 
einer solchen ErmächNgung Gebrauch gemacht wird, sind diese Änderungen den Mitgliedern 
spätestens in der nächsten Mitgliederversammlung bekannt zu machen. 
 
 

§ 20 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 

(2) Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 
 

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat, oder 

b) von ZweidriKel der sNmmberechNgten Mitglieder des Vereins schriVlich gefordert 
wurde. 

 
(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der sNmmberechNgten 

Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der 
erschienenen sNmmberechNgten Mitglieder beschlossen werden. Die AbsNmmung ist 
namentlich vorzunehmen. 
 
Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50% der sNmmberechNgten Mitglieder 
anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von 
Dreiviertel der anwesenden sNmmberechNgten Mitglieder beschlussfähig ist. 
 

(4) Bei Auflösung oder Autebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
sein Vermögen an den Saarländischen Fußballverband e. V., Hermann-Neuberger- 
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Sportschule 5, 66123 Saarbrücken mit der ZweckbesNmmung, dass dieses Vermögen 
unmiKelbar und ausschließlich zur Förderung des Fußballspieles verwendet werden darf. 

 
 
 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 27.08.2024 beschlossen. 


